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§ 3
(1) Der zu Lasten der Selbstkosten gebildete Teil 

des Kultur- und Sozialfonds wird geplant:
a) für das Jahr 1968 bis zur Höhe der im Jahr 

1967 zu Lasten der Selbstkosten geplanten Auf
wendungen für die kulturelle und soziale Be
treuung.
Zusätzlich können diesen geplanten Aufwendun
gen die Kostenanteile zugerechnet werden, die 
durch die im Plan 1968 vorgesehene Inbetrieb
nahme und Erweiterung von Betreuungseinrich
tungen sowie deren Mitbenutzung bei anderen 
Rechtsträgern entstehen

b) ab 1969 bis zur Höhe der im Jahr 1968 zu Lasten 
der Selbstkosten geplanten Aufwendungen für 
die kulturelle und soziale Betreuung.

Der Teil des Kultur- und Sozialfonds gemäß Buch
staben а und b darf nur überschritten werden durch 
Erhöhung der Kostenzuschüsse zur Gemeinschaftsver
pflegung bei Vergrößerung der Anzahl der Essen
teilnehmer sowie durch die Auswirkungen von Lohn
erhöhungsbeträgen auf Grund lohnpolitischer Maß
nahmen für das Personal in betrieblichen Versor
gung^- und Betreuungseinrichtungen, soweit dadurch 
eine Erhöhung der Zuschüsse aus dem Kultur- und 
Sozialfonds für diese Einrichtungen nachweisbar einge
treten ist.

(2) Die Generaldirektoren der WB und Leiter der 
anderen wirtschaftsleitenden Organe haben in Überein
stimmung mit den zuständigen Gewerkschaftsleitungen 
bei Strukturveränderungen, die zu wesentlichen Ver
änderungen der Anzahl der Beschäftigten der Betriebe 
führen, den in den Selbstkosten zu planenden Teil 
des Kultur- und Sozialfonds gemäß Abs. 1 in ent
sprechenden Proportionen neu festzulegen. Das trifft 
nicht zu bei Verminderung der Arbeitskräftezahl durch 
Rationalisierungsmaßnahmen.

§ 4
(1) Die Leiter der Betriebe legen in Übereinstimmung 

mit den betrieblichen Gewerkschaftsleitungen im 
Rahmen der durch den Leiter des übergeordneten 
Organs festgelegten Höchstbegrenzung den Anteil des 
im Betrieb verbleibenden Nettogewinns fest, der als 
Zuführung zum Kultur- und Sozialfonds eingesetzt 
wird.

(2) Die Betriebe können Mittel des Prämienfonds in 
den Kultur- und Sozialfonds übertragen, wenn die 
Zahlung der Jahresendprämie gesichert ist.

(3) Die Übertragung von Mitteln des Prämienfonds 
in den Kultur- und Sozialfonds ist im Betriebskollek
tivvertrag zu vereinbaren.

§ 5
(1) Investitionsmaßnahmen für Neuschaffung, Ersatz- 

und Ergänzungsbeschaffung, Erweiterung und Verbes
serung von Einrichtungen der betrieblichen Betreu
ung* können aus Amortisationen und aus dem Kul
tur- und Sozialfonds finanziert werden.

* „betriebliche Betreuung“ gemäß § 2 Abs. 1 der Anordnung 
vom 23. Dezember 1964 über die Finanzierung der betrieblichen 
Betreuung (GBl. II S. 1051)

(2) Die Maßnahmen gemäß Abs. 1 sind wie Investi
tionen zu planen, in den Plan der Arbeits- und 
Lebensbedingungen aufzunehmen und entsprechend 
abzurechnen.

§ 6
(1) Auf Großbaustellen ist ein Kultur- und Sozial

fonds der am Investitionsvorhaben beteiligten Be
triebe zu bilden. Diesem einheitlichen Fonds führen 
die beteiligten Betriebe einen Teil ihres Kultur- und 
Sozialfonds zu.

(2) Einzelheiten über die Bildung und Verwendung 
des Kultur- und Sozialfonds auf Großbaustellen wer
den in Übereinstimmung mit den zuständigen zen
tralen Staatsorganen und Zentralvorständen der 
Industriegewerkschaften durch den Minister für Bau
wesen geregelt.

§ 7
(1) Die Zuführungen zum Kultur- und Sozialfonds 

gemäß § 3 erfolgen monatlich, gemäß § 4 entsprechend 
den Abrechnungsterminen für den Nettogewinn.

(2) Am Jahresende vorhandene Bestände des Kultur- 
und Sozialfonds können in das folgende Planjahr über
tragen werden.

A b s c h n i t t  III 

Verwendung des Kultur- und Sozialfonds

§ 8
(1) Die Verwendung der Mittel des Kultur- und 

Sozialfonds ist im Betriebskollektivvertrag zu ver
einbaren. Grundlagen dafür sind der Plan der Ar
beits- und Lebensbedingungen und gesetzliche Be
stimmungen auf diesem Gebiet. Die Mittel müssen vor 
allem dazu dienen, daß

— die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werk
tätigen, besonders der Mehrschichtarbeiter, stän
dig verbessert werden

- durch Maßnahmen auf kulturellem und sozialem 
Gebiet die Förderung der Frauen und die Ent
wicklung ihrer Stellung im Produktionsprozeß 
und im gesellschaftlichen Leben wirksam unter
stützt wird

— den wachsenden Anforderungen und Bedürf
nissen auf dem Gebiet der allgemeinen und kul
turellen Bildung sowie der künstlerischen Selbst
betätigung, die bei der Durchführung der wissen
schaftlich-technischen Revolution und der kom
plexen sozialistischen Rationalisierung im Arbeits
prozeß sowie durch vermehrte Freizeit entstehen, 
immer besser entsprochen wird

— die sozialistische Entwicklung der Jugend geför
dert wird

— Körperkultur und Sport entsprechend ihrer wach
senden Bedeutung entwickelt und die Möglich
keit für die Erholung der Werktätigen erweitert 
wird.

(2) Die Betriebe verwenden die Mittel des Kultur- 
und Sozialfonds insbesondere für Zuschüsse zur 
Deckung der Kosten betrieblicher Einrichtungen und 
Maßnahmen


